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ni�t tkine jeqle� begangen worben finb. <fnrbeCft man fol�ergeftalt einige ltn„ 
rid]tigfeit, fo mu� man bie llrbeit ( \0- � �) von neuem vorneqme�, bis ehblid} 
bie (uftblaf e immer in ber Z11itte b.er (ibelle ru�ig fteqen bleibt„ man mag bie 
(ibeIIe um bas J'ernro�r breqen, wie man will. - · Die wicfltigfte Vorfid}t, bie 
man übrigens nod} babei )U beoba�ten qat, ift, ba� · oie <fbene . bes Werf5eugs 
fuäqrenb ber ©peration · in einer unverrücften (age bleib�. 

\ 6. Wenn nun ein .für , allema�[ bie (ibelle mit be,U: J'er�roqre parallel' 
gemacflt worben ift, fo ift es bemnäd}ft Iei�t, an . jebenl ·<Drte, wo · man bas 
Werf 5eug qinbtingt, f oglei� . bie · qori5ontale (age bes J'ernroqres · 5u erqalten: 
man barf nemlicfl bie lllqibabenrl'gd nur f o lange q�rumwenben, bis bie . Euft; 
blaf e in ber mute ber iibelle ruqig fteqen bleibt, f 0 ift �n bem llugenblicf.e audj 
bas jernroqr qori5ontaI. _ � •. 

l.jeym jorttragen bes IDerf5eugs von einer Station auf · bem tfelbe, 5ur · 
anbern, mu� man aber bavor fo_rgen, ba� fid> unterbeffen ·bie .€ibeµe' ein ben, -

· J�rnroqre ni�t verrücfe, unb folglid] aus iqrer parallelm• �(age fomme. 
\ 7. 1Jas . bisqerige Verfaqren, t'ine c y I i n  b t i f � e ( i 6 e l I e ·. bent jernroqre\ 

parallel 5u macflen, mirb man bey mürflid}er fianbanlegung fe�r leicflt unb� · 
bequem finben. "  

. 

, Aus dieser ausführlic�en Darstellung ist zur Evidenz klar, daß J. T. M a y e r  
vom theoretischen Standpunkte eine Libelle mit Doppelschliff, Doppellibelle, sowie 
ihre Eigenschaften kannte und. sie mit einem drehbaren Feinrdhre zu · einem 
Nivell ierinstrumente v�r}>and. Ob eine ·sol�he Libelle......Zy. Mayer's Zeiten oder 

· ' aber in der Folge bis auf Amsler ausgeführt · und · praktisch· verwertet :worden 
wäre, darüber konnte unsererseits m der Literatur kein Anhaltspunkt gefunden 
werden. ' . . . . 

I . . ' ., ' 
Zur GrundbOcherre�orm _in Gal izien u· .. in ·deti Btd�o·wifla,�·. 

Auf Grund des Gesetzes vom l ·L Dezember 1 906', Nr. 2.46 R:'-G.-Bl„ · sol l  
d i e  Berichtigung der .Grundbücher in  Galizien u n d  i n  qer Bukdwina unter Bei-

· 
. 

Z iehung der Vermessungsbeamten des Grundsteuerkatasters in• nachst�r Zeit vor-. • l 
genommen werden. · . . , . 

1 Behufs Einleitung dieSer Aktion b
_
eabsiChtigt das' k. k. Justizminis�erium die 

, . _ :Aufstellung von 36 Lokal-Kommissionen und beansprucht die Z�teihing .' von . 1 8  
Evidenz-Geometern zu diesen Kommissionen, denn für je zwei Könrmissiorien im'-..;....;.�....; 
ein Geometer ständig benötigt \verden. . · · " :· . 1 '. ' , 

Doch diese Beteilurig zweier Lokalkommis5iönen mit n u � e i n  e1m Geometer , 
anstatt m it 'j e  e i n e m  muß mit Hinblick auf iahlreiche Grundvermessungen und : " ; 
auf die so�stigen technischen Arqeiten als 'unzureichend . bezei�hnet werde� . . · ' · · · 

Indessen aber sind die Personalverhältnisse in diesem1 Staatsdi·enstressort in· 
• 

· Galizien und in der Bukciwina infolge der traurigen 'Av.ancem�nt -Verliältnisse' .so """".;�� 
ungünstig, daß' ·sogar .die Zahl d�r N.eµ!Eihtretenden 'zur Erg�nzung -der- Norm�i'.) . · 
abgänge i n  . dem Personal-Status .der „ Eviäenzhal.tungs-Geomete� nicht· hinreicht. . .  

Infolge dessen wird gegen,,värtig der Dienst in · ·  20 V e�messungsbezirken 
durch die Eleven · anstatt der Geometer verrichtet. . 
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Der Finanz�rerwal tung i n  Lemberg ist es daher gar n icht mögl ich ,  den 
Grundbuchsbericht igungskommissionen die nötige Zah l der Geometer als st;indige 
M itarbeiter zuzutei len .  

Anderseits konnte man die durch die Lemberger F inanzvenral tung bean

tragte i\ l i th i l fe der Geometer bei dieser Aktion ,  n�iml ich e ine zeit l iche Zuweisung 

der Evidenzhaltungs-Geometer insoferne das I nteresse des Evidenzhal tungsd ienstes 
dies zulassen wird, und zwar derjen igen Geometer, die ihren süindigen Amtsort 
in den Amtssi tzen der m i t  der Grundbuchsreform betrauten Gerichtshehörden 
haben ,  - als eine für d ie Berichtigu 1 1gszwecke unzureichende - nicht akzep
tieren ,  wenn man berücksicht igt , daß die zahl reichen Grundbüchergebrechen ,  d ie 

besei t igt werden müssen ,  eines ständ igen ,  da.uernden Kontaktes des Lokalkom
missärs mi t  dem Vermessungsbeamten absolut erfordern . 

Ebenso kann d ie Finanzvernal tung i n  Czernowitz kei 1 te  Vermessungskräfte 

zur Berichtigungsaktion verschaffen .  
Es b le ib t  daher n ichts anderes übrig, a ls  nur auf  die Dauer der anierungs· 

aktion der Grundbücher die nöt ige Zahl der Vermessungsbeamten aus anderen 
Kronlä ndern nach Gal iz ien und Bukowina heranzuziehen. 

In d ieser Hinsich t konnten überhaupt nur Böhmen und l\fahren i n  Betrach t 

kommen - da diese Lände1 über einen zahlreichen Per sonalstand der Evidenz
haltungs-Geometer verfügen - daher e ine  gewisse Anzahl der Vermessungs
beamten e ine zei t lang l ei chter en tbehren können ; dort wird man auch eher un ter 
den \ ermessungsbeam ten i nbetreiT der Sprachkenntn isse �esser qual i fiz ierte "l'.rrifte 
zu fi nden vermögen. 

Unstreitig werden die aus Böhmen und l\lähren zugezogenen Beamt.en si ch  
rn der Hegel nur  der  böhmischen , n i cht aber der  polnischen oder ruthen ischen 
Sprache bedienen.  D ieser Umstand kann jedoch in der Praxis von keinem Belang 
sei n ,  da d iese Evidenzhaltungsorgane un ter der unmitte lbaren Leitung der aus 
den I� e ihen der richterlichen Beamten berufenen Lokalkommiss;ire arbeiten werden 
- sie werden also n icht  viel Gel egenheit  haben, mit der Landbevölkeru ng i n  
unmi ttelbare Berührung zu  kommen .  

Angesichts einer sol cher Sachl age besteht d ie  Absicht ,  zur  ;\l i twirkung bei · 
der Bericht igung der Grundbücher i n  Gal iz ien und  der Bukowina  1 � Vermes
sungsbeam te aus Böhmen und  6 aus �lähren e i nzuberufen .  Man ist gezwungen ,  
zu d ieser Maßnahme  zu grei fen, fal ls e ine so ungemein wichtige und se i t  längerer 
Ze i t  ersehnte Gru ndbücherreform überhaupt i ns Leben treten sol l .  

Schl ießl ich sei noch erwähnt ,  daß anfängl ich von der Justizverwaltung d ie  
Bestel lung von 6 4  Lokalkommissionen geplant wurde, j edoch angesi chts des 
�Jang�ls an disponiblen Evidenzhaltungs-Geometern i n  den beiden i n  Rede stehen
den  Ländern - diese Zahl auf 3 6  Lokalkommis ionen reduziert werden mußte ,  
weswegen auch d ie  Sanierungsaktion über e ine "planmäßige Ze i t  h inaus dauern 
wird - denn es  werden auf 1 8  Gerichtshofsprengel anstatt mehrerer nur j e  zwei 
Lokalkom missi9nen zur Aufstellu ng gelangen . "') 

N o w y  T a rg, am 1 4 . Jun i  1 90 7 .  \ i n z e n z  L o b o s  
k .  k .  Lamlesgcrichtsrat. 

'*) Aus der « Lemberger Zeitung• Nr. 1 3 6 vom 1 6. J un i  d.  J. 


